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Beschlussvorlage  
- öffentlich - Datum: 16.01.2025 

 
Fachbereich/Eigenbetrieb Fachbereich I 
Fachdienst FD I.1 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat 21.01.2025 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 28.01.2025 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 30.01.2025 beschließend 

 
Übergeordnete Themen  Themenziele 
Satzungsangelegenheiten 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Betreff: 

I. Nachtrag zur Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse 
der Stadt Raunheim 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Der I. Nachtrag zur Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse 
der Stadt Raunheim vom 20.05.2021 wird gemäß der beigefügten Anlage beschlossen.  
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Sachdarstellung: 
Mit Beschluss vom 19.12.2024 wurde seitens der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Raunheim eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen, die mittels amtlicher Bekanntma-
chung zwischenzeitlich in Kraft getreten ist.  
 
Im Rahmen der Änderungen wurde auch der § 6 der Hauptsatzung „Film- und Tonaufnahmen“ 
neu gefasst, um hierdurch einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Rechnung zu 
tragen.  
 
Zuvor hatte die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14.11.2024 einen weiterge-
henden Beschluss für eine Internetübertragung (s.g. Live-Streaming) gefasst und hier einen Va-
riantenvorschlag für eine Umsetzung unterbreitet.  
 
Die entsprechenden Vorschläge wurden rechtlich geprüft. Wir verweisen insoweit sowohl auf 
die beigefügte Stellungnahme der Kanzlei Lilentum, Darmstadt, als auch auf den Gesetzesent-
wurf der Hessischen Landesregierung zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (insbe-
sondere auf die Seite 25 der Begründung).   
 
Mittels des beigefügten Vorschlages für einen Nachtrag zur Geschäftsordnung wurde versucht 
sowohl dem Wunsch der Stadtverordnetenversammlung, als auch den rechtlichen Vorgaben zur 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte Rechnung zu tragen.  
 
Da es sich bei der Geschäftsordnung nicht um eine Satzung handelt, tritt der I. Nachtrag unmit-
telbar nach dessen Beschlussfassung in Kraft.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Auswirkungen ja 

Haushaltsjahr 2025 ff. 

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben ___________ Euro 

 
Kosteneinsparung ___________ Euro 

 

 
Deckungsvorschlag 

Ertragserhöhung ___________ Euro 
 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: Ja / Nein 

Sonstige Hinweise:  

 
Rendel Schell  
Bürgermeister Fachbereichsleitung I  

 

 
Anlage(n): 

(1) Anlage 1 - I. Nachtrag zur GO der STV 
(2) Anlage 2 -Synopse I. Nachtrag zur Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversamm-

lung 2025 
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(3) Anlage 3 - Kurzgutachten zur Videoaufzeichnung und Live-Stream-Übertragung von Sit-
zungen der Stadtverordnetenversammlung 

(4) Anlage 4 - Gesetzentwurf Hessischer Landtag zur Änderung kommunalrechtlicher Vor-
schriften Stand 12.11.2024 




